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Text 

§ 137. Das Erkenntnis hat zu enthalten: 

 a) Die Bezeichnung der Finanzstrafbehörde erster Instanz; wenn eine mündliche Verhandlung 
stattgefunden hat, die Namen des Verhandlungsleiters und des Schriftführers; bei Erkenntnissen eines 
Spruchsenates auch die Namen der Senatsmitglieder und des Amtsbeauftragten; 

 b) Vor- und Zunamen, Tag und Ort der Geburt sowie Beschäftigung und Wohnort des Beschuldigten; Vor- 
und Zunamen sowie Wohnort der Nebenbeteiligten; die Namen des Verteidigers und der 
Bevollmächtigten; 

 c) den Spruch; 

 d) die Begründung; 

 e) die Rechtsmittelbelehrung und die Zahlungsaufforderung; 

 f) im Verfahren vor einem Spruchsenat die Unterschrift des Vorsitzenden; in den übrigen Fällen, wenn 
eine mündliche Verhandlung stattgefunden hat, die Unterschrift des Verhandlungsleiters, sonst die 
Unterschrift des Vorstandes der Finanzstrafbehörde oder des Amtsorgans, das durch diesen mit der 
Befugnis, Straferkenntnisse zu erlassen, betraut wurde; an die Stelle der Unterschrift kann die 
Beglaubigung der Kanzlei treten, daß die Ausfertigung mit der Erledigung des betreffenden 
Geschäftsstückes übereinstimmt und das Geschäftsstück die eigenhändig beigesetzte Unterschrift 
aufweist; 

 g) das Datum der mündlichen Verkündung, sonst das Datum der Unterfertigung. 


